
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1996/5/6 94/10/0069
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.05.1996

Index

80/02 Forstrecht

Norm

ForstG 1975 §21 Abs1;

Rechtssatz

Die Schutzwaldeigenschaft knüpft an die Gefährdung des Standortes und das sich daraus ergebende Erfordernis

besonderer Waldbehandlung an (§ 21 Abs 1 ForstG 1975). Schutzobjekt ist die Erhaltung des Waldes und seiner

Funktionen.
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